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1.  Versicherungsnehmer, Versicherte Personen und

Versicherungsfähigkeit

1.1  Der Versicherungsvertrag ist ein Gruppenversicherungs-

vertrag und wurde zwischen der S-Markt & Mehrwert 

GmbH & Co. KG (im Folgenden „S-MM“ genannt) als Versi-

cherungsnehmerin und der Deutsche Assistance Versi-

cherung AG als Versicherer geschlossen. Versichert sind 

die leistungsberechtigten Sparkassen/Landesbanken-

Kontoinhaber einschließlich deren Partner, sofern diese 

das Konto als berechtigte Personen nutzen (im Folgenden 

„ver sicherte Kontoinhaber“ genannt).

1.2  Nicht versicherbar und trotz Beitragszahlung nicht ver-

sowie Personen, deren Teilhabe am allgemeinen Leben 

insbesondere der mentale Geisteszustand und die objek-

2. Beginn und Ende des Versicherungsvertrages

 Der Versicherungsvertrag beginnt mit Abschluss des Ver-

-

den „Kontovertrag“ genannt) der versicherten Kontoinha-

3. Beginn und Dauer des Versicherungsschutzes

-

trages bei der Sparkasse/Bank.

3.2  Kein Versicherungsschutz besteht, wenn zum Zeitpunkt 

des Schadenereignisses der Kontovertrag beendet wurde. 

-

-

cherungsfälle:

– zum vereinbarten Zeitpunkt;

–  mit dem Tod des jeweiligen versicherten Kontoinhabers;

–  mit der Abmeldung aus dem versicherten Personenkreis 

durch die Versicherungsnehmerin unter Beachtung der

festgelegten Fristen und Voraussetzungen;

–  wenn die im Gruppenversicherungsvertrag vereinbarten 

–  mit der Beendigung des Gruppenversicherungsvertrages.

4. Prämienzahlung

-

rungsnehmerin gezahlt. Das Nichtbezahlen der Prämie

5.  Welche Leistungen umfasst die Notgeld- 

Versicherung?

 Im Notfall (Verlust, Missbrauch oder Diebstahl von Zah-

lungsmitteln, technische Probleme am Geldausgabeauto-

maten oder am POS-Terminal) erhält der versicherte Kon-

toinhaber kurzfristig weltweit Bargeld. Die Transaktion

erfolgt in der Regel innerhalb von 24 Stunden (europäi-

sche Länder und Nordamerika), abhängig vom Bestim-

mungsort und der Auszahlungsstelle.

 Die Höhe des maximalen Auszahlungsbetrages pro Not-

-

tuts genannten Betrag. Zum gleichen Notfall kann die 

-

chen des maximalen Auszahlungsbetrages erfolgen. 

Geldinstitut

Maximale Höhe des Auszahlungsbetrages:

Service-Center

Versicherer

Deutsche Assistance Versicherung AG

Hansaallee 199

Vorstand: Dragica Mischler (Vorsitzende),  

Marcus Hansen, Betina Nickel

Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Wolfgang Breuer

Hamburger Sparkasse

HaspaJoker Service-Center 
Hamburger Sparkasse 
Postfach 57 01 33 
Tel.: 040 3578-91234 
www.haspajoker.de

unicus, HaspaJoker start max. 500 , smart, comfort, 
premium, HaspaJoker, HaspaJoker premium max.1500

unicus,HaspaJoker start, smart, comfort, premium, 
HaspaJoker, HaspaJoker premium
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  Die Dauer der Transaktion ist abhängig vom Bestimmungs-

-

lungsstelle vor Ort nicht möglich ist, organisiert das Ser-

-

weisung. Der Kontoinhaber legitimiert sich bei der Auszah-

lungsstelle anhand eines persönlichen Ausweisdokumen-

tes (z. B. Reisepass, Personalausweis).

angeboten. Die Transferkosten trägt der Versicherer. Die 

Auszahlung erfolgt nur nachdem der versicherte Konto-

-

se beim Service-Center eingegangen ist. Die Abbuchung 

in Höhe des ausgezahlten Betrages erfolgt innerhalb von 

zwei Wochen vom Konto des versicherten Kontoinhabers. 

6.  In welchen Fällen ist der Versicherungsschutz 

 eingeschränkt oder ausgeschlossen?

  Der Versicherer leistet nicht, wenn versicherte Kontoinha-

-

zur Leistung frei, wenn versicherte Kontoinhaber den Ver-

Täuschung oder der Vorsatz durch ein rechtskräftiges 

Strafurteil festgestellt, gelten diese als bewiesen.

grob fahrlässig herbei, ist der Versicherer berechtigt, die 

Leistung in einem der Schwere des Verschuldens entspre-

  Der Versicherer leistet nicht, wenn der Versicherungsfall 

bei Abschluss der Versicherung vorhersehbar war.

7.  Was ist im Schadenfall zu beachten?  

(Obliegenheiten)

  Ohne die Mitwirkung der versicherten Kontoinhaber kann 

der Versicherer die Leistung nicht erbringen. Die versi-

cherten Kontoinhaber haben daher die nachfolgenden 

Punkte zu beachten, um den Versicherungsschutz nicht 

zu gefährden.

  Der versicherte Kontoinhaber oder ein Beauftragter muss 

-

vice-Center aufnehmen. 

-

gestatten und jede hierzu dienliche Auskunft erteilen. 

  Verletzt der versicherte Kontoinhaber eine der vorge-

nannten Obliegenheiten vorsätzlich, entfällt der Versiche-

rungsschutz.

  Im Falle einer grob fahrlässigen Verletzung der Obliegen-

heit ist der Versicherer berechtigt, die Leistung in einem 

der Schwere des Verschuldens entsprechenden Verhält-

dass die Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt wur-

de, bleibt der Versicherungsschutz bestehen.

 

-

rungsvertragsgesetz (VVG) sowie deutsches Recht. An-

 

-

res, in welchem die Leistung verlangt werden kann. Alle 

Bestimmungen des Versicherungsvertrages gelten sinn-

9. Was ist bei Mitteilungen zu beachten?

abzugeben.

Und wenn Sie einmal mit uns nicht zufrieden sind 

zu stellen. Sollte uns das einmal nicht gelingen, nehmen Sie 

am besten direkt Kontakt zu uns auf, um die Sache zu klären: 

Deutsche Assistance Versicherung AG 

Hansaallee 199 

Internet: www.deutsche-assistance.de 
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Beschwerderecht

Daneben haben Sie die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde

an den Datenschutzbeauftragten oder eine Datenschutzauf-

sichtsbehörde zu wenden. 

Informationsfreiheit

Nordrhein-Westfalen

Versicherungsombudsmann e. V.

ombudsmann e. V. Sie können damit in privaten Angelegen-

heiten das kostenlose außergerichtliche Streitschlichtungs-

verfahren in Anspruch nehmen.

Versicherungsombudsmann e. V.
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Versicherungen können heute ihre Aufgaben nur mit Hilfe 

sich Vertragsverhältnisse korrekt, schnell und wirtschaftlich 

arbeitung einen besseren Schutz der Versichertengemein-

schaft vor missbräuchlichen Handlungen als die bisherigen 

manuellen Verfahren.

sonenbezogenen Daten durch die Deutsche Assistance Versi-

Datenschutzrecht zustehenden Rechte.

Deutsche Assistance Versicherung AG

 Dragica Mischler (Vorsitzende),

Marcus Hansen, Betina Nickel

der oben genannten Adresse mit dem Zusatz „Datenschutz-

Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten gemäß den 

tenschutz-Grundverordnung (DSGVO), dem Versicherungsver-

tragsgesetz (VVG), dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) 

zisieren (Code of Conduct). Diese können Sie im Internet unter  

www.deutsche-assistance.de/impressum/datenschutz/ abrufen.

Sind Sie versicherte Person in einem Gruppenversiche-

rungsvertrag der DAV, dann verarbeiten wir die von Ihnen 

bei der Schadenmeldung gemachten Angaben bei der Scha-

denbearbeitung.

können, ob ein Versicherungsfall eingetreten und wie hoch 

der Schaden ist.

notwendig sind. Dies sind Ihre Angaben bei der Schadenmel-

notwendige versicherungstechnische Daten, z. B. versicher-

tes Konto oder Mehrwert-Zukaufpaket, Bankverbindung. So-

weit dies erforderlich ist, werden auch Angaben von Dritten 

(z. B. mitversicherte Per sonen, Vermittler) gespeichert. Mel-

den Sie uns einen Versicherungsfall, speichern wir Angaben 

zum Leistungsfall und ggf. auch Angaben von Dritten.

liche und vertragliche Zwecke erfolgt auf Basis von 

Ihre Daten verarbeiten wir auch, wenn es nach 

essen von uns oder von Dritten zu wahren. 

sichtsrechtlicher Vorgaben, handels- und steuerrechtlicher 

Fall die jeweiligen gesetzlichen Regelungen i. V. m. 

nicht genannten Zweck verarbeiten wollen, werden wir Sie da-

Im Interesse unserer Versicherungsnehmer achten wir auch 

technische Angaben zur Art des Versicherungsschutzes und 
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Vermittler:

In Ihren Versicherungsangelegenheiten werden Sie durch 

ben aus Ihren Vertrags- und Leistungsdaten. Das sind, je nach 

Vertragskonstellation, Daten zum Gruppenversicherungsver-

trag, zum Mehrwert-Zukaufpaket, zur Art des Versicherungs-

schutzes und des Risikos, zur Zahl der Versicherungsfälle und 

zur Höhe von Versicherungsleistungen. Der Vermittler verar-

beitet und nutzt die personenbezogenen Daten im Rahmen 

der Beratung und Betreuung.

bergehende Geschäftsbeziehungen bestehen, so-

zentralisierten Datenverarbeitung teilnehmen, können Sie 

in der jeweils aktuellen Version unserer Internetseite unter 

www.deutsche- assistance.de entnehmen.

sonenbezogenen Daten an Kreditinstitute zur Abwicklung des 

Zahlungsverkehrs. Des Weiteren können wir Ihre personenbe-

Statistiken oder zur Datenanalyse an Verbände (z. B. Gesamt-

verband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V., Verband 

öffentlicher Versicherer) weitergeben.

die oben genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind. Da-

chern wir Ihre personenbezogenen Daten, soweit wir dazu ge-

Handelsgesetzbuch und der Abgabenordnung. Die Speicher-

fristen betragen danach bis zu zehn Jahre.

Betroffenenrechte

hinaus können Sie unter bestimmten Voraussetzungen die 

Berichtigung oder die Löschung Ihrer Daten verlangen. Ihnen 

Ihrer Daten sowie ein Recht auf Herausgabe der von Ihnen be-

reitgestellten Daten in einem strukturierten, gängigen und 

maschinenlesbaren Format zustehen.

bezogenen Daten zu Zwecken der Werbung zu wider-

Beschwerderecht

Daneben haben Sie die Möglichkeit, sich mit einer Beschwer-

de an den Datenschutzbeauftragten oder eine Datenschutz-

schutzaufsichtsbehörde ist:

Informationsfreiheit

Nordrhein-Westfalen

Versicherungsombudsmann e. V.

budsmann e. V. Sie können damit in privaten Angelegenheiten 

das kostenlose außergerichtliche Streitschlichtungsverfahren 

in Anspruch nehmen.

Versicherungsombudsmann e. V.
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